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Präambel 

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten (HAW Kempten) hat sich die Mission 
.Kompetenz durch vernetzte Vielfalt" zum Leitbild gesetzt. Ziel ist es, die unterschiedlichen Disziplinen 
der Fakultäten zu pflegen, gleichzeitig aber die Vielfalt der Kompetenzen zu vernetzen. Die HAW 
Kempten ist bestrebt, die Qualitätssicherung in allen Bereichen und auf allen Ebenen zu gewährleisten. 
Die vorliegende Richtlinie beschreibt dazu einerseits die Regeln guten wissenschaftlichen Arbeitens, 
gleichzeitig aber auch den Umgang mit potenziellem wissenschaftlichem Fehlverhalten und soll damit 
den Schutz des Einzelnen sichern. Diese Regelung ist für alle in wissenschaftliche Tätigkeiten 
eingebundene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HAW Kempten verbindlich. Sie sichert zudem 
Partnern der Hochschule eine Zusammenarbeit auf solider wissenschaftlicher Basis. 

Diese Richtlinie orientiert sich dabei eng an dem Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter 
wissenschaftlicher Praxis" der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) vom 3.7.2019 in seiner 
jeweils gültigen Fassung1

, der Denkschrift .Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" der DFG (2013), 
der HRK-Empfehlung .Zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten in den Hochschulen" vom 
6.7.1998 sowie der .Mustersatzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit 
Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens" vom 10.5.2022. 

Die Hochschulleitung wacht Ober die Einhaltung der Standards dieser Richtlinie, regelt den Umgang mit 
wissenschaftlichem Fehlverhalten und ist zuständig für die Sanktionierung bekannt gewordener 
Verstöße. 

Abschnitt 1: Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis 

1. Regeln guter wissenschaftlicher Praxis 

Wissenschaftliches Arbeiten beruht auf grundlegenden Prinzipien, die überregional wie auch in den 
verschiedenen Fachdisziplinen einheitlich sind. Eines der wesentlichen Prinzipien guter 
wissenschaftlicher Praxis und damit jeder wissenschaftlichen Arbeit ist die Redlichkeit. Sie ist zugleich 
ethische Norm und Grundlage der von Disziplin zu Disziplin verschiedenen Regeln wissenschaftlicher 
Professionalität. 

Für die wissenschaftliche Arbeit an der HAW Kempten sind von ihren in der Forschung tätigen 
Mitgliedern die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis zu beachten. Diese sind nachfolgend aufgeführt: 

e Alle Verantwortlichen haben durch angemessene Organisation ihres Arbeitsbereiches dafür 
Sorge zu tragen, dass die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, Konfliktregelung und 
Qualitätssicherung eindeutig zugewiesen sind und gewährleistet ist, dass sie tatsächlich 
wahrgenommen werden. 

• Die Originalität und die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit haben Vorrang vor Quantität. 
Daran sollen sich Leistungs- und Bewertungskriterien für Prüfungen, Verleihung akademischer 
Grade, Beförderung, Einstellung, Berufung sowie Mittelzuweisungen orientieren. 

• Es ist strikte Ehrlichkeit in Hinblick auf eigene Angaben sowie auf Informationen und Beiträge 
von Studierenden, Doktorandinnen und Doktoranden, Partnerinnen und Partnern, 
Konkurrentinnen und Konkurrenten und Vorgängern zu wahren und deren Beiträge sind 
konsequent und korrekt auszuweisen. Bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen tragen 
Autorinnen und Autoren die Verantwortung für ihre Inhalte stets gemeinsam, eine sogenannte 
Ehrenautorschaft ist ausgeschlossen. 

e Der Forschungsprozess sowie Methoden und Resultate sind direkt und fälschungssicher zu 
dokumentieren und einsehbar zu machen, um sie nachprüfbar und nachvollziehbar zu machen. 
Das Erfinden und Verfälschen von Ergebnissen oder das Auswählen und Zurückweisen 
unerwünschter Ergebnisse sowie die Manipulation von Abbildungen sind nicht zulässig. Zudem 
ist es unabdingbar, alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln und zu überprüfen sowie 
einen kritischen Diskurs in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zuzulassen und zu fördern. 

1 aktueller Stand des Kodex: April 2022 / korrigierte Version 1.1 
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• Durch eine sorgfältige Verifizierung ist eine Qualitätssicherung zu gewährleisten. 

• Primärdaten sind für die Dauer von zehn Jahren ab Datum der Publikation auf haltbaren, 
gesicherten Trägern an der HAW Kempten zu speichern bzw. auizubewahren. Die 
Verantwortung für die Wahrnehmung der Speicherungspflicht tragen die 
Projektverantwortlichen. 

Es gilt, geistiges Eigentum Dritter zu achten sowie Dritte in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit nicht zu 
beeinträchtigen. Dies bedeutet, dass von Dritten stammende Werke, wesentliche wissenschaftliche 
Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder Forschungsansätze nicht unbefugt oder unter Anmaßung der 
Autorenschaft verwertet, verfälscht oder zerstört werden dürfen (Plagiat, Ideendiebstahl, Sabotage). 

Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden. Eine 
Mitverantwortung für Fehlverhalten kann sich unter anderem ergeben aus aktiver Beteiligung am 
Fehlverhalten Dritter, Mitwissen um Fälschungen durch Dritte, Mitautorschaft an fälschungsbehafteten 
Veröffentlichungen und grober Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. 

Wissenschaftliches Fehlverhalten ist gegeben, wenn bewusst oder grob fahrlässig Daten und Quellen 
erfunden oder gefälscht werden, unrichtige Angaben in Bewerbungsschreiben und Anträgen gemacht 
werden, geistiges Eigentum verletzt wird, die Forschungstätigkeit Dritter beeinträchtigt oder behindert 
wird, die Mitwirkung bei der Aufklärung wissenschaftlichen Fehlverhaltens verweigert wird oder 
Vertrauensbruch als Gutachterin oder Gutachter, Betreuerin oder Betreuer oder Vorsitzende oder 
Vorsitzender begangen wird. Die Sanktionen für wissenschaftliches Fehlverhalten folgen aus Ziffer 4.3 
dieser Richtlinie. 

2. Organisationsverantwortung der Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen 
Die Hochschulleitung trägt die Verantwortung für eine angemessene institutionelle 
Organisationsstruktur und garantiert die Voraussetzungen dafür, dass die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler rechtliche und ethische Standards einhalten können. Hierzu dienen: 

• eine Stab-Linien-Organisation und je nach Notwendigkeit temporär ins Leben gerufene 
Projektteams, wobei die Zusammenarbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlicher in 
einer Weise zu erfolgen hat, in der unter vertrauensvoller, verlässlicher Atmosphäre die in 
spezialisierter Arbeitsteilung erzielten Ergebnisse wechselseitig mitgeteilt, kritisiert und in einen 
gemeinsamen Erkenntnisstand integriert werden können, Ideen, Hypothesen und Theorien 
wechselseitig überprüft und diskutiert werden und die Arbeitsgruppe von der einzelnen 
Wissenschaftlerin und dem einzelnen Wissenschaftler als eine wertvolle Umgebung für die 
Qualitätssicherung der eigenen Arbeit und Arbeitsergebnisse erlebt wird, 

" die hochschulöffentliche Bekanntmachung der vorliegenden Richtlinie zur Sicherung guter 
wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten 
einschließlich eines unter Ziff. 4 geregelten Ombudssystems zur Sicherung guter 
wissenschaftlicher Praxis, 

• die hochschulöffentliche Bekanntmachung .Infoblatt für Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sowie Studierende der Hochschule Kempten" zu Urheberrechten, 

• die hochschulöffentliche Bekanntmachung der IP-Strategie der HAW Kempten, 

• die hochschulöffentliche Bekanntmachung der von der Hochschulleitung aufgestellten Kriterien 
zur Bemessung von Forschungsleistungen und des festgelegten Prozesses zur Vergabe von 
Forschungsprofessuren sowie von Stellen wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

• die hochschulöffentliche Bekanntmachung der Richtlinie der Hochschule Kempten zur 
Freistellung von Dienstaufgaben von Professorinnen und Professoren für 
anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für fortbildungsdienliche 
praxisbezogene Tätigkeiten und einer wirtschaftlichen Tätigkeit einschließlich 
Unternehmensgründungen, 

• eine Vielzahl qualitätssichernder Maßnahmen in Forschung und Nachwuchsförderung an der 
HAW Kempten, beispielsweise Begutachtungen von Forschungsanträgen durch 
Drittmittelorganisationen und von Zeitschriftenbeiträgen in einschlägigen Journals, die 
Begutachtung von Dissertationen sowie Maßnahmen zur Plagiatsprävention. 
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Zu den Rahmenbedingungen gehören klare und schriftlich festgelegte Verfahren und Grundsätze für 
die Personalauswahl und die Personalentwicklung sowie für die Förderung der Chancengleichheit. Im 
Rahmen der Personalauswahl und der Personalentwicklung werden die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Vielfältigkeit (.Diversity") berücksichtigt (s. Berufungsleitfaden und 
Gleichstellungskonzept der HAW Kempten). 

Die entsprechenden Prozesse sind transparent und vermeiden weitestmöglich nicht wissentliche 
Einflüsse (.unconscious bias"). 

3. Berufsethos der wissenschaftlich Tätigen, 
Betreuung, Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tragen Verantwortung dafür, die grundlegenden Werte und 
Normen wissenschaftlichen Arbeitens in ihrem Handeln zu verwirklichen und für sie einzustehen. Die 
Vermittlung der Grundlagen guten wissenschaftlichen Arbeitens beginnt zu einem frühestmöglichen 
Zeitpunkt in der wissenschaftlichen Ausbildung (einschließlich Lehre) und Laufbahn. Bei der Einführung 
in das wissenschaftliche Arbeiten sind den Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie Doktorandinnen und Doktoranden die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens und 
guter wissenschaftlicher Praxis durch die zuständige Hochschullehrerin bzw. den zuständigen 
Hochschullehrer zu vermitteln. Dies sollte unter anderem durch Aushändigen dieser Richtlinie sowie 
fachspezifische Hinweise erfolgen. 

Um eine angemessene Betreuung zu sichern, muss es für alle in wissenschaftliche Tätigkeiten 
eingebundenen Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
Doktorandinnen und Doktoranden jeweils eine primäre Ansprechperson geben. Es empfiehlt sich, diese 
Betreuung durch eine zweite erfahrene Person (Mentorin oder Mentor) zu erweitern, die bei Bedarf mit 
Rat und Hilfe zur Seite steht. 

Für Doktorandinnen und Doktoranden ist der Abschluss einer Betreuungsvereinbarung an der 
kooperierenden Universität zu Beginn des kooperativen Promotionsvorhabens notwendig. Der 
Abschluss der Arbeiten der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler soll 
innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens erfolgen. 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Karriereebenen aktualisieren regelmäßig ihren 
Wissensstand zu den Standards guter wissenschaftlicher Praxis und zum Stand der Forschung. 
Erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler unterstützen sich gegenseitig im kontinuierlichen Lern- und 
Weiterbildungsprozess und stehen in einem regelmäßigen Austausch. 

4. Ombudssystem zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 

4.1 Lokale Ombudsperson, überregional tätiges Gremium „Ombudsman für die Wissenschaft", 
Wahlrecht 

Zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis hat sich im deutschen Wissenschaftssystem ein 
System der Selbstkontrolle in Form von Ombudsgremien etabliert. An der HAW Kempten ist eine lokale, 
neutrale Vertrauens-/Ansprechperson (Ombudsperson) zu bestimmen, an die sich Mitglieder der HAW 
Kempten vertraulich in Fragen guter wissenschaftlicher Praxis sowie in Fragen vermuteten 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens wenden können. Für diese Funktion ist eine Person bewährter 
persönlicher Integrität auszuwählen. 

Um der Ombudsperson eine unabhängige Position zu verleihen, ist diese Aufgabe zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten daher nicht von Mitgliedern der Hochschulleitung, Dekaninnen und Dekanen oder 
Personen, die andere Leitungsfunktionen in der Hochschule haben, wahrzunehmen. Die 
Ombudsperson soll im Vorlesungsverzeichnis und auf der Homepage ausgewiesen werden. Der Senat 
bestellt auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten aus dem Kreis der aktiven Professorinnen 
und Professoren eine Ombudsperson sowie deren Stellvertretung für alle, die Vorwürfe des 
Fehlverhaltens erheben möchten. Die Amtszeit beträgt drei Jahre mit der Möglichkeit einmaliger 
Wiederbestellung. 

Die Ombudsperson sowie deren Stellvertretung wird jedem konkreten Verdacht und auch 
substantiierten anonymen Hinweisen auf wissenschaftliches Fehlverhalten in der HAW Kempten 
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nachgehen und verpflichtet sich, auch diejenigen zu schützen, die einen Verdacht wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens offenbart haben. Die Ombudsperson sowie deren Stellvertretung erhalten von der HAW 
Kempten die erforderliche inhaltliche Unterstützung und Akzeptanz bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben. 

Das Wahlrecht der Mitglieder und Angehörigen einer wissenschaftlichen Einrichtung, sich entweder an 
die Ombudsperson, ihre Stellvertretung oder an das überregional tätige Gremium .Ombudsman für die 
Wissenschaft" zu wenden, bleibt unberührt und unterstreicht das Grundprinzip der Neutralität in den 
Beratungen und Konfliktvermittlungen. 

4.2 Ombudskommission 
Der Senat bestellt auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten eine ständige Kommission zur 
Untersuchung und Klärung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Der 
Untersuchungskommission gehören jeweils eine Professorin oder ein Professor aus zwei Fakultäten 
der Hochschule sowie jeweils eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter aus der Gruppe der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Bei der Besetzung soll die 
fachwissenschaftliche Vielfalt der Hochschule berücksichtigt werden. 

Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, eine weitere Amtszeit der Mitglieder bis zu einer 
Höchstdauer von sechs Jahren ist möglich. Die Ombudskommission wählt aus ihren Reihen eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Dabei gilt als gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. 

Die Ombudsperson gehört der Kommission als beratendes Mitglied an. Die Ombudskommission wird 
auf Antrag der Ombudsperson aktiv und kommt in nicht öffentlicher Sitzung zusammen. 

4.3 Verfahrensgrundsätze, Sanktionen 
4.3.1 Vorprüfung 

1. Die Ombudsperson berät als unabhängige Vertrauensperson Informanten, die ein 
Fehlverhalten vortragen. Sie ist grundsätzlich schriftlich zu informieren. Im Abweichungsfall ist 
ein schriftlicher Vermerk zu erstellen. Die Ombudsperson kann auch von sich aus konkrete 
Hinweise aufgreifen und tätig werden. Dabei sind von ihr die Vorwürfe auf Plausibilität wie auch 
die Möglichkeit einer Ausräumung zu prüfen. Ferner gehört es zu den Aufgaben der 
Ombudsperson, Ober die Regeln guter wissenschaftlicher Arbeit zu informieren und im 
Konfliktfall zu vermitteln. 

2. Als Tatbestände wissenschaftlichen Fehlverhaltens gelten insbesondere die Erfindung und 
Verfälschung von Daten und das Plagiat. 

3. Kommt die Ombudsperson zum Ergebnis, dass hinreichende Verdachtsmomente für ein 
bestimmtes Fehlverhalten vorliegen, ruft die Ombudsperson die Ombudskommission ein und 
verständigt die Hochschulleitung. Zur Überprüfung einer etwaigen Befangenheit der 
Ombudsperson oder einzelner Mitglieder der Ombudskommission finden im Übrigen die Art. 20 
und 21 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (Bay VwVfG) Anwendung. 

4. Den vom Verdacht eines Fehlverhaltens Verdächtigten wird von der Kommission unter 
Nennung der belastenden Tatsachen oder Beweismittel mit einer Frist von zwei Wochen 
Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben. Die Teilnahme des Fehlverhaltens 
Verdächtigter am Ombudsverfahren ist dabei verpflichtend. Ist die oder der Hinweisgebende 
namentlich bekannt, behandelt die untersuchende Stelle den Namen vertraulich und gibt ihn 
nicht ohne entsprechendes Einverständnis an Dritte heraus. Etwas anderes gilt nur, wenn 
hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder die bzw. der von den Vorwürfen Betroffene 
sich andernfalls nicht sachgerecht verteidigen kann. Betroffene und Hinweisgebende, haben 
bei jeweiligen Gegenäußerungen das Recht, persönlich angehört zu werden. 

5. Die Ombudskommission berät nach Eingang der Stellungnahmen und entscheidet innerhalb 
von zwei Wochen, ob das Verfahren fortgeführt wird und eine Überleitung in das förmliche 
Untersuchungsverfahren zu erfolgen hat oder einzustellen ist, weil sich der Verdacht nicht 
bestätigt hat. Hinweisgebende und Betroffene sind dazu schriftlich zu informieren. 

6. Wenn die Hinweisgebenden mit der Einstellung des Verfahrens nicht einverstanden sind, haben 
sie innerhalb von zwei Wochen grundsätzlich das Recht auf Vorsprache in der Kommission, die 
ihre Entscheidung noch einmal prüft. Dies kann ausnahmsweise in schriftlicher Form erfolgen. 

7. Die Kommission hält die Ergebnisse und bei Bedarf einen Vorschlag zum weiteren Verfahren 
schriftlich fest. Bei Fortführung des Verfahrens können auch Experten als weitere Mitglieder 
angehört werden. 
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8. Die Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens erfolgt ausdrücklich unter 
Beachtung der Vertraulichkeit und des Grundgedankens der Unschuldsvermutung. Die Anzeige 
der Hinweisgebenden muss in gutem Glauben erfolgen. Bewusst unrichtig oder mutwillig 
erhobene Vorwürfe können selbst ein wissenschaftliches Fehlverhalten begründen. Wegen der 
Anzeige sollen weder der oder dem Hinweisgebenden noch der oder dem von den Vorwürfen 
Betroffenen Nachteile für das eigene wissenschaftliche oder berufliche Fortkommen entstehen. 

4.3.2 Förmliches Untersuchungsverfahren 
1. Die Eröffnung des förmlichen Untersuchungsverfahrens wird der Hochschulleitung der HAW 

Kempten von der Vorsitzenden buw. vom Vorsitzenden der Ombudskommission mitgeteilt. 
2. Die Kommission berät in nicht öffentlicher mündlicher Verhandlung. Sie prüft in freier 

Beweiswürdigung, ob wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt. Den Betroffenen, denen 
Fehlverhalten vorgeworfen wird, ist in geeigneter Weise Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Betroffene sind auf ihren Wunsch mündlich anzuhören; dazu kann eine Person des 
Vertrauens als Beistand hinzugezogen werden. Die gilt auch für sonstige anzuhörende 
Personen. 

3. Den Namen der Hinweisgebenden offenzulegen, kann erforderlich werden, wenn die 
Betroffenen sich andernfalls nicht sachgerecht verteidigen können, weil beispielsweise die 
Glaubwürdigkeit und Motive der Hinweisgebenden im Hinblick auf den Vorwurf möglichen 
Fehlverhaltens zu prüfen sind. 

4. Hält die Kommission ein Fehlverhalten für erwiesen, legt sie das Ergebnis ihrer Untersuchung 
der Hochschulleitung mit einem Vorschlag zum weiteren Verfahren, auch in Bezug auf die 
Wahrung der Rechte Dritter, zur Entscheidung und weiteren Veranlassung vor. Andernfalls 
wird das Verfahren eingestellt. 

5. Die wesentlichen Gründe, die zur Einstellung des Verfahrens oder zur Weiterleitung an die 
Hochschulleitung geführt haben, sind den Betroffenen und den Hinweisgebern unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. 

6. Eine interne Beschwerde gegen die Entscheidung der Kommission ist ausgeschlossen. 
7. Am Ende des Untersuchungsverfahrens identifiziert die Ombudsperson alle diejenigen 

Personen, die in den Fall involviert sind (waren). Sie berät alle Personen, insbesondere die 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler sowie Studierenden, die 
unverschuldet in Vorgänge wissenschaftlichen Fehlverhaltens verwickelt wurden, in Bezug auf 
eine Absicherung ihrer persönlichen und wissenschaftlichen Integrität. 

8. Für die Ombudsperson, deren Stellvertreterin oder deren Stellvertreter sowie die Mitglieder der 
Kommission gelten die Vorschriften über den Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung (Art. 
20 und 21 Bay VwVfG) 

4.3.3 Sanktionen 
Wird von der Kommission wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt, so ist von der Hochschulleitung 
in enger Abstimmung mit den betroffenen Fakultäten bzw. zentralen Einrichtungen die Notwendigkeit 
weiterer Maßnahmen zu prüfen. Da es sich bei Verstößen um sehr unterschiedliche Einzelfälle handeln 
kann, sind verschiedene Konsequenzen möglich. Die Sanktionen orientieren sich daher am Einzelfall. 
Der Widerruf und die Richtigstellung wissenschaftlicher Publikationen sind durch die Hochschulleitung 
einzuleiten, wenn die beteiligten Autorinnen und Autoren nicht tätig werden. In begründeten Fällen kann 
die Hochschulleitung zum Schutze Dritter, zur Wahrung des Vertrauens in die wissenschaftliche 
Redlichkeit, zur Wiederherstellung des wissenschaftlichen Rufes, zur Verhinderung von Folgeschäden 
sowie im allgemeinen öffentlichen Interesse verpflichtet sein, Fördereinrichtungen, 
Wissenschaftsorganisationen, Standesorganisationen, betroffene Dritte und die Öffentlichkeit zu 
informieren. Das Verfahren vor der Kommission ersetzt nicht andere, gesetzlich oder satzungsrechtlich 
geregelte Verfahren (z. B. arbeitsrechtliche, beamtenrechtliche, zivilrechtliche sowie strafrechtliche 
Konsequenzen). Diese werden ggf. von den jeweils zuständigen Stellen eingeleitet. 

4.4 Daten- und Persönlichkeitsschutz 

Zum Schutz der vertraulich informierenden Person und der Betroffenen unterliegt die Arbeit der 
Ombudsperson höchster Vertraulichkeit. Die Vertraulichkeit ist nicht gegeben, wenn sich die vertraulich 
informierenden Personen mit ihrem Verdacht an die Öffentlichkeit wenden. In diesem Fall verstoßen sie 
regelmäßig selbst gegen die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis. Dies ist auch bei 
leichtfertigem Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens der Fall sowie bei der 
Erhebung bewusst unrichtiger Vorwürfe. Darüber hinaus kann dieses Verhalten auch den Tatbestand 
der üblen Nachrede (§ 186 StGB) oder der Verleumdung (§ 187 StGB) erfüllen. 
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Die im Rahmen von Verstößen gegen gute wissenschaftliche Praxis erhobenen personenbezogenen 
Daten der vertraulich informierenden Personen, der oder des Betroffenen und ggf. sonstiger beteiligter 
Personen sind streng vertraulich zu behandeln und dürfen nur von der bestellten unabhängigen 
Vertrauensperson erhoben werden. Sie dürfen von ihr nur den Personen zur Verfügung gestellt werden, 
die im Rahmen der Aufklärung des Sachverhaltes tätig werden. Sämtlicher Schriftwechsel, alle 
Stellungnahmen und Vermerke sind vertraulich zu behandeln und so gesichert aufzubewahren, dass 
unbefugte Dritte keinen Zugang zu ihnen haben können. Akten der förmlichen Untersuchung sind bis 
zum Abschluss des Verfahrens aufzubewahren und anschließend zu vernichten, wenn die erhobenen 
und verarbeiteten personenbezogenen Daten nicht mehr gebraucht werden im Hinblick auf die 
Vorgaben der DSGVO. 

Abschnitt 2: Forschungsprozess 

5. Phasenübergreifende Qualitätssicherung 
Wissenschaftlich Tätige führen jeden Teilschritt des Forschungsprozesses de lege artis aus. Eine 
kontinuierliche und forschungsbegleitende Qualitätssicherung findet statt und bezieht sich insbesondere 
auf die Einhaltung fachspezifischer Standards und etablierter Methoden, auf Prozesse wie das 
Kalibrieren von Geräten, die Erhebung, Prozessierung und Analyse von Forschungsdaten, die Auswahl 
und Nutzung von Forschungssoftware, deren Entwicklung und Programmierung sowie auf das Führen 
von Laborbüchern. Die Herkunft von im Forschungsprozess verwendeten Daten, Organismen, 
Materialien und Software wird unter Zitation der Originalquellen kenntlich gemacht und es wird belegt, 
welche Maßgaben tor die Nachnutzung gelten. Wenn öffentlich zugängliche Software verwendet wird, 
muss diese persistent und zitierbar unter Antohrung des Quellcodes dokumentiert werden, soweit dies 
möglich und zumutbar ist. Art und Umfang von im Forschungsprozess entstehenden Forschungsdaten 
werden beschrieben. Essenzieller Bestandteil der Qualitätssicherung ist, dass es anderen 
wissenschaftlich Tätigen ermöglicht wird, Ergebnisse bzw. Erkenntnisse zu replizieren. 

Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht werden (auch über andere Wege 
als Publikationen), werden die angewandten Mechanismen der Qualitätssicherung stets dargelegt. 
Wenn im Nachhinein Unstimmigkeiten oder Fehler zu solchen Erkenntnissen auffallen oder auf solche 
hingewiesen wird, werden diese berichtigt. 

6. Beteiligte Akteure, Verantwortlichkeiten, Rollen 
Die Rollen und Verantwortlichkeiten der an einem Forschungsvorhaben beteiligten wissenschaftlich 
Tätigen müssen in geeigneter Weise festgelegt werden und zu jedem Zeitpunkt klar sein. Sofern es 
erforderlich wird, erfolgt eine Anpassung der Rollen und Verantwortlichkeiten. Eine Anpassung ist 
insbesondere angezeigt, wenn sich der Arbeitsschwerpunkt einer oder eines Beteiligten des 
Forschungsvorhabens verändert. 

7. Forschungsdesign 
Wissenschaftlich Tätige berücksichtigen bei der Planung eines Vorhabens den aktuellen 
Forschungsstand umfassend und erkennen ihn an. Dies setzt in der Regel sorgfältige Recherche nach 
bereits öffentlich zugänglichen Forschungsleistungen voraus. 
Die Hochschulleitung stellt die für diese Recherche erforderlichen Rahmenbedingungen im Rahmen 
ihrer haushalterischen Möglichkeiten sicher. 
Wissenschaftlich Tätige wenden Methoden zur Vermeidung von (auch unbewussten) Verzerrungen bei 
der Interpretation von Befunden an, soweit dies möglich und zumutbar ist. 
Wissenschaftlich Tätige prüfen, ob und inwiefern Geschlecht und Vielfältigkeit für das 
Forschungsvorhaben bedeutsam sein können. 

8. Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen der Forschung 
Die Hochschulleitung trägt die Sorge für die Regelkonformität des Handelns der Mitglieder und 
Angehörigen der Hochschule und befördert Regelkonformität durch geeignete Organisationsstrukturen. 
Wissenschaftlich Tätige gehen mit der ihnen verfassungsrechtlich gewährten Forschungsfreiheit 
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verantwortungsvoll um und machen sich die Gefahr des Missbrauchs von Forschungsergebnissen 
kontinuierlich bewusst. Ihre Verantwortung beschränkt sich dabei nicht auf die Einhaltung rechtlicher 
Vorgaben, sondern umfasst auch die Verpflichtung, ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Fähigkeiten so 
einzusetzen, dass Risiken erkannt, abgeschätzt und bewertet werden können. Dabei berücksichtigen 
sie insbesondere die mit sicherheitsrelevanter Forschung (dual use) verbundenen Aspekte. 

Die Einhaltung ethischer Grundsätze bei ihrer Aufgabenerfüllung ist gesetzliche Pflicht der HAW 
Kempten aus Art. 2 Abs. 7 Satz 2 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) und wird 
insbesondere durch ihre Mitgliedschaft in der .Gemeinsamen Ethikkommission der Hochschulen 
Bayerns (GEHBa)" gewährleistet. Alle Angehörigen der HAW Kempten haben die Möglichkeit, ihre 
Forschungsvorhaben von der GEH Ba beurteilen und prüfen zu lassen. 

9. Nutzungsrechte 

Wissenschaftlich Tätige treffen zum frühestmöglichen Zeitpunkt dokumentierte Vereinbarungen Ober 
die Nutzungsrechte an aus dem Forschungsvorhaben hervorgehenden Daten und Ergebnissen. Dies 
erfolgt an der HAW Kempten mit Unterstützung der Rechtsabteilung im Rahmen von Forschungs- und 
Entwicklungsverträgen. Die Nutzung von Daten und Ergebnissen steht insbesondere denjenigen 
wissenschaftlich Tätigen zu, die die Daten erhoben haben (Ausnahme: Auftragsforschung). Die 
Nutzungsberechtigten treffen Regelungen zu der Frage, ob und wie Dritte Zugang zu den 
Forschungsdaten erhalten. Dies erfolgt an der HAW Kempten ebenfalls mit Unterstützung der 
Rechtsabteilung. 

10. Methoden und Standards 

Bei der Forschung werden wissenschaftlich fundierte und nachvollziehbare Methoden angewandt. Bei 
der Entwicklung und Anwendung neuer Methoden legen wissenschaftlich Tätige besonderen Wert auf 
die Qualitätssicherung und auf die Etablierung von Standards. Die Anwendung einer Methode erfordert 
in der Regel spezifische Kompetenzen, die gegebenenfalls über entsprechend enge Kooperationen 
abgedeckt werden. Die Etablierung von Standards bei Methoden, bei der Anwendung von Software, der 
Erhebung von Forschungsdaten sowie der Beschreibung von Forschungsergebnissen bildet eine 
wesentliche Voraussetzung für die Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen. 

11. Dokumentation 

Wissenschaftlich Tätige dokumentieren alle für das Zustandekommen eines Forschungsergebnisses 
relevanten Informationen so nachvollziehbar, wie es im betroffenen Fachgebiet erforderlich und 
angemessen ist, um das Ergebnis überprüfen und bewerten zu können und eine Replikation zu 
ermöglichen. Sofern für die Überprüfung und Bewertung konkrete fachliche Empfehlungen existieren, 
nehmen die wissenschaftlich Tätigen die Dokumentation entsprechend der jeweiligen Vorgaben vor. 
Bei der Entwicklung von Forschungssoftware wird deren Quellcode dokumentiert, soweit dies möglich 
und zumutbar ist. 
Auch Einzelergebnisse, die die eigene Hypothese nicht stützen, werden grundsätzlich dokumentiert. 
Eine Selektion von Ergebnissen ist unzulässig. 
Wird die Dokumentation den (fachlichen) Anforderungen nicht gerecht, werden die Einschränkungen 
und Gründe dafür nachvollziehbar dargelegt. 
Dokumentationen und Forschungsergebnisse dürfen nicht manipuliert werden. Sie sind bestmöglich 
gegen Manipulation zu schützen. 

12.Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen 
Grundsätzlich bringen wissenschaftlich Tätige all ihre Ergebnisse in den wissenschaftlichen Diskurs ein. 
Im Einzelfall kann es Gründe geben, Ergebnisse nicht öffentlich zugänglich zu machen. Die 
Entscheidung der Zugänglichmachung darf grundsätzlich nicht von Dritten abhängen; vielmehr 
entscheiden wissenschaftlich Tätige grundsätzlich in eigener Verantwortung und unter 
Berücksichtigung der Gepflogenheiten des jeweiligen Fachgebiets, ob, wie und wo sie ihre Ergebnisse 
öffentlich zugänglich machen. Ausnahmen sind insbesondere dort statthaft, wo Rechte Dritter betroffen 
sind, Patentanmeldungen in Aussicht stehen, es sich um Auftragsforschung oder um 
sicherheitsrelevante Forschung handelt. 
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Werden Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht, werden sie vollständig und nachvollziehbar 
beschrieben. Hierzu gehört es auch, die den Ergebnissen zugrundeliegenden Forschungsdaten, 
Materialien und Informationen, die angewandten Methoden und eingesetzte Software verfügbar zu 
machen, soweit dies möglich und zumutbar ist. Dies geschieht nach den sog. FAIR-Prinzipien: Findable, 
Accessible, Interoperable, Re-Usable. Ausnahmen sind im Kontext von Patentanmeldungen statthaft. 

Selbst programmierte Software wird dabei unter Angabe ihres Quellcodes zugänglich gemacht, soweit 
dies möglich und zumutbar ist. Gegebenenfalls erfolgt eine Lizensierung. Arbeitsabläufe werden 
umfänglich dargelegt. 

Eigene und fremde Vorarbeiten sind vollständig und korrekt nachzuweisen, es sei denn, darauf kann 
disziplinspezifisch im Fall von eigenen, bereits öffentlich zugänglichen Ergebnissen ausnahmsweise 
verzichtet werden. Zugleich wird die Wiederholung der Inhalte eigener Publikationen auf das für das 
Verständnis notwendige Maß beschränkt. 

13. Autorschaft 
Autorin oder Autor ist, wer einen genuinen, nachvollziehbaren Beitrag zu dem Inhalt einer 
wissenschaftlichen Text-, Daten- oder Softwarepublikation geleistet hat. Ob ein genuiner und 
nachvollziehbarer Beitrag vorliegt, hängt von den fachspezifischen Grundsätzen wissenschaftlichen 
Arbeitens ab und ist im Einzelfall zu beurteilen. 

Ein genuiner, nachvollziehbarer Beitrag liegt insbesondere vor, wenn eine wissenschaftlich tätige 
Person in wissenschaftserheblicher Weise mitgewirkt hat an 

• Entwurf und Entwicklung der konkreten in der Publikation beschriebenen und ausgewerteten 
Forschungsaktivitäten (nicht: bloße Beantragung oder Einwerbung von Mitteln für 
übergeordnete Rahmenprojekte, institutionelle Einheiten oder apparative Ausstattung, bloße 
Leitungs- oder Vorgesetztenposition in der jeweiligen Forschungseinrichtung o.Ä. ); 

• eigenständige Gewinnung und Aufbereitung von Daten, Erschließung von Quellen oder 
Programmierung von Software (nicht: bloße Ausführung technischer Routineaufgaben, bloße 
Umsetzung vorgegebener Erhebungsformate o.Ä.); 

• eigenständige Analyse, Auswertung oder Interpretation von Daten, Quellen oder Resultaten 
(nicht: bloße Auflistung von Daten, bloße Kompilierung von Quellen o.A); 

• Entwicklung konzeptueller Zugänge oder argumentativer Strukturen (nicht bloße Beratung von 
fremden Entworfen, bloßes Einbringen unspezifischer Anregungen o.Ä.); 

• Abfassung des Manuskripts (nicht: bloße redaktionelle Anpassungen, bloße sprachliche 
Korrekturen o.A ). 

Reicht ein Beitrag nicht aus, um eine Autorschaft zu begründen, so kann die Unterstützung in Fußnoten, 
im Vorwort oder in Acknowledgements angemessen gewürdigt werden. Eine Ehrenautorschaft, bei der 
gerade kein hinreichender Beitrag geleistet wurde, ist ebenso unzulässig wie die Herleitung einer 
Autorschaft allein aufgrund einer Leitungs- oder Vorgesetztenfunktion. 

Alle Autorinnen und Autoren müssen der finalen Fassung des zu publizierenden Werks zustimmen; sie 
tragen für die Publikation die gemeinsame Verantwortung, es sei denn, es wird ausdrücklich anders 
ausgewiesen. Ohne hinreichenden Grund darf die Zustimmung zu einer Publikation nicht verweigert 
werden. Die Verweigerung muss vielmehr mit nachprüfbarer Kritik an Daten, Methoden oder 
Ergebnissen begründet werden. 

Wissenschaftlich Tätige verständigen sich rechtzeitig - in der Regel spätestens bei Formulierung des 
Manuskripts - darüber, wer Autorin oder Autor der Forschungsergebnisse werden soll. Die 
Verständigung hat anhand nachvollziehbarer Kriterien und unter Berücksichtigung der Konventionen 
jedes Fachgebiets zu erfolgen. 

14.Publikationsorgan 

Die wissenschaftliche Qualität eines Beitrags hängt nicht von dem Publikationsorgan ab, in dem er 
öffentlich zugänglich gemacht wird. Neben Publikationen in Büchern und Fachzeitschriften kommen 
insbesondere auch Fach-, Daten- und Softwarerepositorien ebenso wie Blogs in Betracht. 
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Autorinnen und Autoren wählen das Publikationsorgan unter Berücksichtigung seiner Qualität und 
Sichtbarkeit im jeweiligen Diskursfeld sorgfältig aus. Ein neues Publikationsorgan wird auf seine 
Seriosität geprüft. 
Wer eine Herausgeberschaft übernimmt, prüft sorgfältig, für welche Publikationsorgane dies geschieht 
Ein wesentliches Kriterium bei der Auswahlentscheidung besteht darin, ob das Publikationsorgan 
eigene Richtlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis etabliert hat. 

15.Vertraulichkeit und Neutralität bei Begutachtungen und Beratungen 
Wissenschaftlich Tätige, die insbesondere Manuskripte, Förderanträge oder die Ausgewiesenheit von 
Personen beurteilen, sind diesbezüglich zu strikter Vertraulichkeit verpflichtet. Sie legen alle Tatsachen, 
die die Besorgnis einer Befangenheit begründen können, unverzüglich gegenüber der dafür 
zuständigen Stelle offen. 
Die Vertraulichkeit schließt ein, dass Inhalte, zu denen im Rahmen der Funktion Zugang erlangt wird, 
nicht an Dritte weitergegeben werden und nicht der eigenen Nutzung zugeführt werden dürfen. 
Entsprechendes gilt für Mitglieder wissenschaftlicher Beratungs- und Entscheidungsgremien. 

16.Archivierung 
Die HAW Kempten stellt sicher, dass die erforderliche Infrastruktur vorhanden ist, die die Archivierung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Einrichtung, wo sie entstanden sind, oder in 
standortübergreifenden Repositorien ermöglicht. 
Sofern nachvollziehbare Gründe dafür existieren, bestimmte Daten nicht aufzubewahren, legen die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dies dar. 

Abschnitt 3: Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

17. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft; zugleich tritt die Richtlinie der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten zur Sicherung guter wissenschaftliche Praxis 
und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten vom 14.09.2021 außer Kraft. 

Kempten, 14. November 2023 
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